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Auslandsschuldenlast sowie zur Förderung der Kohärenz und
Schlüssigkeit des internationalen Währungs-, Finanz- und
Handelssystems;

8. ist sich dessen bewusst, dass Ungleichheit inner-
halb der Länder und zwischen ihnen für alle Länder ungeach-
tet ihres Entwicklungsstands ein Anlass zur Besorgnis ist und
eine wachsende Herausforderung darstellt, die sich in vielfa-
cher Hinsicht auf die Entfaltung ihres wirtschaftlichen und
sozialen Potenzials sowie auf die Erreichung der international
vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele, auswirkt;

9. ist sich außerdem dessen bewusst, dass sich das
Augenmerk auf die besonderen Bedürfnisse der Entwick-
lungsländer und auf die bestehenden großen und zunehmen-
den wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten richten
muss, und ist sich ferner dessen bewusst, dass die Unterschie-
de zwischen den entwickelten Ländern und den Entwick-
lungsländern und die Ungleichheiten unter anderem zwischen
Reich und Arm und zwischen der Land- und der Stadtbevöl-
kerung hartnäckig fortbestehen, nach wie vor erheblich sind
und ausgeräumt werden müssen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre ehrgeizigen
Maßnahmen zur Bekämpfung der Ungleichheit fortzuführen;

11. betont, dass Maßnahmen zur Förderung eines dau-
erhaften, alle einschließenden und ausgewogenen Wirt-
schaftswachstums zwar für die Beschleunigung der Fort-
schritte bei der Erreichung der Millenniums-Entwicklungs-
ziele sowie für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
notwendig sind, jedoch nicht ausreichen, und dass Wachstum
alle Menschen, insbesondere die Armen, in die Lage verset-
zen soll, an wirtschaftlichen Chancen teilzuhaben und aus ih-
nen Nutzen zu ziehen, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und
Einkommensmöglichkeiten führen und durch eine wirksame
Sozialpolitik ergänzt werden soll;

12. ist der Auffassung, dass die Förderung des allge-
meinen Zugangs zu sozialen Diensten und der Aufbau eines
sozialen Basisschutzes einen wichtigen Beitrag zur Festigung
bereits erzielter und zur Herbeiführung weiterer Entwick-
lungsfortschritte leisten können und dass Sozialschutzsyste-
me, die Ungleichheit und soziale Ausgrenzung beheben be-
ziehungsweise verringern, unerlässlich sind, um die Fort-
schritte auf dem Weg zur Erreichung der Millenniums-Ent-
wicklungsziele zu bewahren;

13. legt nahe, die Auswirkungen sozialer und wirt-
schaftlicher Ungleichheiten auf die Entwicklung stärker zu
berücksichtigen, namentlich bei der Konzipierung und Um-
setzung von Entwicklungsstrategien, und legt außerdem in
diesem Zusammenhang insbesondere den maßgeblichen In-
stitutionen des Systems der Vereinten Nationen sowie den
Regionalkommissionen und anderen nationalen und interna-
tionalen Organisationen nahe, weitere analytische und empi-
rische Forschungsarbeiten durchzuführen;

14. anerkennt die Anstrengungen vieler Länder zur
Bekämpfung von Ungleichheit und ist sich der Notwendig-
keit verstärkter internationaler Bemühungen zur Ergänzung

der auf diesem Gebiet unternommenen nationalen Anstren-
gungen bewusst;

15. erkennt außerdem an, dass regionale, subregionale
und interregionale Zusammenarbeit den Austausch von Wis-
sen und Erfahrungen erleichtern und einen optimalen Res-
sourceneinsatz zugunsten der menschlichen Entwicklung und
zum Abbau von Ungleichheiten fördern kann;

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen
und darin Mittel und Wege zur Bekämpfung der Ungleichheit
auf allen Ebenen, insbesondere im Rahmen der Vereinten Na-
tionen, zu empfehlen, die zu den laufenden Anstrengungen
zur Erreichung der international vereinbarten Entwicklungs-
ziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, bei-
tragen;

17. beschließt, den Punkt „Die Rolle der Vereinten
Nationen bei der Förderung einer neuen globalen menschli-
chen Ordnung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sieben-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/121

Verabschiedet auf der 63. Plenarsitzung am 13. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.22 und Add.1, eingebracht von: Angola, Äquatorialguinea,
Argentinien, Benin, Brasilien, Gabun, Guinea-Bissau, Senegal,
Togo, Uruguay. 

65/121. Südatlantische Zone des Friedens und der
Zusammenarbeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 41/11 vom 27. Okto-
ber 1986, in der der Atlantische Ozean in der Region zwi-
schen Afrika und Südamerika feierlich zur „Südatlantischen
Zone des Friedens und der Zusammenarbeit“ erklärt wurde,

sowie unter Hinweis auf ihre späteren Resolutionen über
die Südatlantische Zone des Friedens und der Zusammenar-
beit,

erneut erklärend, dass die Fragen des Friedens und der
Sicherheit und die Fragen der Entwicklung eng miteinander
verbunden sind und nicht losgelöst voneinander betrachtet
werden können, und die Auffassung vertretend, dass eine auf
Frieden und Entwicklung gerichtete Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten, insbesondere zwischen den Staaten der
Region, für die Förderung der Ziele der Südatlantischen Zone
des Friedens und der Zusammenarbeit unerlässlich ist,

sowie erneut erklärend, dass Zweck und Zielsetzung der
Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit
als Grundlage für die Förderung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten der Region wichtig sind,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, in
denen sie die Staaten der Region nachdrücklich aufforderte,
ihre Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele der Südatlan-
tischen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit fortzuset-
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zen, insbesondere durch die Durchführung konkreter Pro-
gramme,

1. hebt die Rolle hervor, die der Südatlantischen Zo-
ne des Friedens und der Zusammenarbeit als Forum für eine
Verstärkung der Beziehungen zwischen ihren Mitgliedstaaten
zukommt;

2. fordert die Staaten auf, bei der Förderung der in
Resolution 41/11 festgelegten und in der Schlusserklärung
von Luanda237 und dem Aktionsplan von Luanda238 bekräftig-
ten Ziele des Friedens und der Zusammenarbeit zu kooperie-
ren;

3. ersucht die zuständigen Organisationen, Organe
und Gremien des Systems der Vereinten Nationen und bittet
die in Betracht kommenden Partner, einschließlich der inter-
nationalen Finanzinstitutionen, den Mitgliedstaaten der Süd-
atlantischen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit bei
ihren gemeinsamen Bemühungen um die Durchführung des
Aktionsplans von Luanda auf Wunsch jede geeignete Hilfe zu
gewähren;

4. begrüßt die von der Regierung Brasiliens am 6.
und 7. Dezember 2010 in Brasilia ausgerichteten Rundtisch-
gespräche, deren Ziel unter anderem darin bestand, Beiträge
für ein neues Arbeitsprogramm für die Zone zu sammeln, und
dankt der Regierung Brasiliens für ihre Initiative und ihre
Großzügigkeit;

5. begrüßt außerdem das Angebot der Regierung
Uruguays, die siebente Ministertagung der Mitgliedstaaten
der Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammenar-
beit auszurichten;

6. ersucht den Generalsekretär, die Durchführung der
Resolution 41/11 und späterer Resolutionen über die Südat-
lantische Zone des Friedens und der Zusammenarbeit weiter
zu verfolgen und der Generalversammlung auf ihrer sieben-
undsechzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, in dem un-
ter anderem die von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck ge-
brachten Auffassungen berücksichtigt werden;

7. beschließt, den Punkt „Südatlantische Zone des
Friedens und der Zusammenarbeit“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/122

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 13. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.6, eingebracht von: Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgi-
sistan, Russische Föderation, Tadschikistan, Usbekistan. 

65/122. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation des Vertrags 
über kollektive Sicherheit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/50 vom 2. Dezem-
ber 2004, mit der sie der Organisation des Vertrags über kol-
lektive Sicherheit Beobachterstatus in der Generalversamm-
lung gewährte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 64/256 vom
2. März 2010 über die Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und der Organisation des Vertrags über kollek-
tive Sicherheit,

ferner unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Ver-
einten Nationen, in denen die Förderung der Ziele und Grund-
sätze der Vereinten Nationen durch Maßnahmen zur regiona-
len Zusammenarbeit befürwortet wird,

mit der Aufforderung an den Generalsekretär der Ver-
einten Nationen und den Generalsekretär der Organisation
des Vertrags über kollektive Sicherheit, die Arbeitskontakte
und die Koordinierung zwischen den beiden Organisationen
auf verschiedenen Ebenen im Einklang mit den Bestimmun-
gen der Gemeinsamen Erklärung vom 18. März 2010 über die
Zusammenarbeit zwischen den Sekretariaten der Vereinten
Nationen und der Organisation des Vertrags über kollektive
Sicherheit zu verstärken,

unter Begrüßung der Anstrengungen des Generalsekre-
tärs der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit,
die Rolle dieser Organisation bei der Erreichung von Zielen,
die mit denen der Vereinten Nationen übereinstimmen, zu
stärken,

Bezug nehmend auf die Resolution 1631 (2005) des Si-
cherheitsrats vom 17. Oktober 2005, in der der Rat an sein Er-
suchen an die Regionalorganisationen erinnerte, die Koordi-
nierung mit den Vereinten Nationen zu verbessern, und auf
die Erklärungen der Generalversammlung vom 9. Dezember
1994 über die Stärkung und Verbesserung der Zusammenar-
beit zwischen den Vereinten Nationen und den Regionalorga-
nisationen bei der Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit239,

hervorhebend, dass der immer umfangreichere Beitrag,
den die Regionalorganisationen zur Zusammenarbeit mit den
Vereinten Nationen leisten, die Tätigkeit der Vereinten Natio-
nen zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit auf nützliche Weise ergänzen kann,

es begrüßend, dass die Mitgliedstaaten der Organisation
des Vertrags über kollektive Sicherheit Ziele verfolgen, die
mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ver-
einbar sind,

1. stellt fest, dass die Tätigkeit der Organisation des
Vertrags über kollektive Sicherheit zur Weiterentwicklung

237 A/61/1019, Anlage II.
238 Ebd., Anlage I. 239 Siehe Resolutionen 49/57 und 49/60.




